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Zur Therapeutische Tagesstätte 
 
Gesetzlicher Auftrag: 
  
Rechtsgrundlagen: 
 
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) 
 

§ 39 
Leistungen in Werkstätten für 

behinderte Menschen 
 

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 136) werden erbracht, um die 
Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu entwickeln, zu verbessern 
oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen weiterzuentwickeln und ihre 
Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern. 
 

§ 136 
Begriff und Aufgaben der Werkstatt für 

behinderte Menschen 
 

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 des Teils 1 und zur Eingliederung in das Arbeitsleben. Sie hat 
denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 
 
1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung ange-
messenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und  
 
2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder 
wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.  
 
Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete 
Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen 
sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst. 
 
(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig von 
Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie spätestens 
nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht der Fall bei 
behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behinderung angemessenen Betreuung eine 
erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das Ausmaß der erforderlichen 
Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich oder sonstige 
Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich 
dauerhaft nicht zulassen.  
 
(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt 
nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert werden, die der 
Werkstatt angegliedert sind. 
 
 



 

Seite 2 von 3 

SGB XII (Sozialhilfegesetz) - Sechstes Kapitel Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen 
 

SGB 12 § 53 
Leistungsberechtigte und Aufgabe 

 
(1) Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches 
wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer 
solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe, 
wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach Art oder 
Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt 
werden kann. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. 
 
(2) Von einer Behinderung bedroht sind Personen, bei denen der Eintritt der Behinderung nach 
fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
Dies gilt für Personen, für die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit nach den §§ 47 
und 48 erforderlich ist, nur, wenn auch bei Durchführung dieser Leistungen eine Behinderung 
einzutreten droht. 
 
(3) Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten 
oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten 
Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten 
Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, 
ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen 
Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. 
 
(4) Für die Leistungen zur Teilhabe gelten die Vorschriften des Neunten Buches, soweit sich aus 
diesem Buch und den auf Grund dieses Buches erlassenen Rechtsverordnungen nichts 
Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilhabe 
richten sich nach diesem Buch. 
 

SGB 12 § 75 
Einrichtungen und Dienste 

 
(1) Einrichtungen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen im Sinne von § 13. 
Die §§ 75 bis 80 finden auch für Dienste Anwendung, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialhilfe sollen die Träger der Sozialhilfe eigene Einrichtungen 
nicht neu schaffen, soweit geeignete Einrichtungen anderer Träger vorhanden sind, ausgebaut oder 
geschaffen werden können. Vereinbarungen nach Absatz 3 sind nur mit Trägern von Einrichtungen 
abzuschließen, die insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit und der 
Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Abs. 1 zur Erbringung der Leistungen geeignet sind. Sind 
Einrichtungen vorhanden, die in gleichem Maße geeignet sind, hat der Träger der Sozialhilfe 
Vereinbarungen vorrangig mit Trägern abzuschließen, deren Vergütung bei  vergleichbarem Inhalt, 
Umfang und Qualität der Leistung nicht höher ist als die anderer Träger. 
 
(3) Wird die Leistung von einer Einrichtung erbracht, ist der Träger der Sozialhilfe zur 
Übernahme der Vergütung für die Leistung nur verpflichtet, wenn mit dem Träger der 
Einrichtung oder seinem Verband eine Vereinbarung über 
 
1. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen (Leistungsvereinbarung), 
 
2. die Vergütung, die sich aus Pauschalen und Beträgen für einzelne Leistungsbereiche 
zusammensetzt (Vergütungsvereinbarung) und 
 
3. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen (Prüfungsvereinbarung) 
besteht. Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit entsprechen. Der Träger der Sozialhilfe kann die Wirtschaftlichkeit und Qualität der 
Leistung prüfen. 
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SGB 12 § 76 
Inhalt der Vereinbarungen 

 
(1) Die Vereinbarung über die Leistung muss die wesentlichen Leistungsmerkmale festlegen, 
mindestens jedoch die betriebsnotwendigen Anlagen der Einrichtung, den von ihr zu 
betreuenden Personenkreis, Art, Ziel und Qualität der Leistung, Qualifikation des Personals 
sowie die erforderliche sächliche und personelle Ausstattung. In die Vereinbarung ist die 
Verpflichtung der Einrichtung aufzunehmen, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebotes 
Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen. Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 
 
(2) Vergütungen für die Leistungen nach Absatz 1 bestehen mindestens aus den Pauschalen für 
Unterkunft und Verpflegung (Grundpauschale) und für die Maßnahmen (Maßnahmepauschale) 
sowie aus einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung 
(Investitionsbetrag). Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. Die 
Maßnahmepauschale wird nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf 
kalkuliert. Einer verlangten Erhöhung der Vergütung auf Grund von Investitionsmaßnahmen braucht 
der Träger der Sozialhilfe nur zuzustimmen, wenn er der Maßnahme zuvor zugestimmt hat. 
 
(3) Die Träger der Sozialhilfe vereinbaren mit dem Träger der Einrichtung Grundsätze und Maßstäbe 
für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie für den Inhalt und das 
Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen. Das Ergebnis der 
Prüfung ist festzuhalten und in geeigneter Form auch den Leistungsberechtigten der Einrichtung 
zugänglich zu machen. Die Träger der Sozialhilfe haben mit den Heimaufsichtsbehörden und 
dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zusammenzuarbeiten, um 
Doppelprüfungen möglichst zu vermeiden. 
 
 


